
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2000/12/14 6Ob278/00a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.2000

Norm

HGB §244 Abs2

PSG §15 Abs3

Rechtssatz

Die unmittelbare Anwendung des Ausschlusstatbestands nach § 15 Abs 3 PSG iVm § 244 Abs 2 Z 1, 3 und 4 HGB

kommt mit Rücksicht auf die Organisationsstruktur einer Privatstiftung als Begünstigter nicht in Betracht.

Entscheidungstexte

6 Ob 278/00a

Entscheidungstext OGH 14.12.2000 6 Ob 278/00a

Veröff: SZ 73/196
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